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(3) 1Die Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen gemäß Abs. 1 obliegt der Kommission zum 
Eignungsverfahren. 2§ 12 Abs. 3 findet Anwendung.  

 
(4) 1Kann zum Bewerbungszeitpunkt das Abschlusszeugnis noch nicht vorgelegt werden, so kann 

der Nachweis über die Qualifikation gemäß Abs. 1 Nr. 1 hilfsweise durch einen aktuellen be-
glaubigten Nachweis über die bisherigen Studien- und Prüfungsleistungen aus dem Studiengang 
im Umfang von mindestens 138 LP erbracht werden; dieser Nachweis muss die sich aus den 
bisherigen Leistungen ergebende vorläufige Prüfungsgesamtnote ausweisen. 2Kann zum Zeit-
punkt der Immatrikulation das Abschlusszeugnis nicht vorgelegt werden, erfolgt die Immatriku-
lation vorläufig unter der auflösenden Bedingung der Vorlage des Abschlusszeugnisses bis spä-
testens zum Ende des zweiten Semesters. 

  
(5)  Anträge auf Zulassung zum Masterstudiengang und zum Eignungsverfahren sind zusammen mit 

den in Abs. 1 und in Anlage 1 Nr. 2.3 genannten, vollständig vorzulegenden Unterlagen aus-
schließlich über das elektronische Bewerbungsportal für das Wintersemester bis zum 1. Juni 
(Ausschlussfrist) und für das Sommersemester bis zum 1. Dezember (Ausschlussfrist) an die Fa-
kultät für Informatik und Data Science der Universität Regensburg zu stellen. 

 
(6) 1Bewerber und Bewerberinnen, die ihre Hochschulzugangsberechtigung oder ihren ersten Stu-

dienabschluss nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, müssen den Nach-
weis über Grundkenntnisse der deutschen Sprache erbringen. 2Dieser Nachweis ist durch 
Sprachkurse (Grundkurse) im Umfang von mindestens 80 Unterrichtsstunden oder durch Kennt-
nisse der deutschen Sprache auf dem Niveau A 1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens (GER) oder durch eine Bescheinigung des zuständigen Prüfungsausschusses, die gegebe-
nenfalls auf Grundlage einer Empfehlung einer Lehrkraft für Deutsch als Fremdsprache des Zent-
rums für Sprache und Kommunikation der Universität Regensburg ausgestellt wird, zu erbrin-
gen. 3Wird der Nachweis nicht zum Zeitpunkt der Immatrikulation vorgelegt, erfolgt die Immat-
rikulation vorläufig unter der auflösenden Bedingung der Vorlage des Nachweises bis spätestens 
zum Ende des ersten Studienjahres. 

 
 

§ 5 
Studienberatung 

 
1Den Studierenden wird sowohl eine zentrale Studienberatung als auch eine Fachstudienberatung 
angeboten. 2Es wird empfohlen, 

die zentrale Studienberatung insbesondere  

- vor Aufnahme des Studiums, 
- im Fall von Studienfach- oder Hochschulwechsel, 

die Fachstudienberatung insbesondere 

- bei Fragen zur Bewerbung, insbesondere zu den Qualifikationsvoraussetzungen und zum Eig-
nungsverfahren, 

- in allen Fragen der Studienplanung (u.a. Auslandsaufenthalt), 
- bei Fragen zur Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, 
- nach nicht bestandenen Prüfungen, 

die Beratung des International Office insbesondere vor einem Studienaufenthalt im Ausland in An-
spruch zu nehmen. 
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(5) 1Die einzelnen dem Modul zugeordneten Veranstaltungen, die zu vermittelnden Inhalte und zu 
erwerbenden Kompetenzen, die konkreten Voraussetzungen für die Vergabe der dem Modul 
zugeordneten Leistungspunkte, die modulspezifischen Bewertungsregeln, sowie gegebenenfalls 
empfohlene Vorkenntnisse für die Teilnahme an einem Modul werden den Studierenden in ei-
nem Modulkatalog mitgeteilt. 2Der Modulkatalog wird vom Prüfungsausschuss im Einverneh-
men mit dem Fakultätsrat der Fakultät für Informatik und Data Science verabschiedet; er kann 
jeweils frühestens nach Ablauf von zwei Semestern geändert werden. 3Die Bekanntmachung 
des Modulkatalogs erfolgt spätestens eine Woche vor Semesterbeginn auf den Internetseiten 
der Universität. 

 
 

§ 9 
Prüfungsausschuss 

 
(1) 1Für die Organisation und Durchführung der Prüfungen, die Bestellung der Prüfenden und Bei-

sitzenden sowie die Entscheidung in Prüfungssachen wird ein Prüfungsausschuss gebildet. 2Er 
besteht aus drei Mitgliedern. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Fakultät für 
Informatik und Data Science bestellt. 4Für jedes Mitglied wird ein Ersatzmitglied bestellt. 5Die 
Amtszeit der Mitglieder und Ersatzmitglieder des Prüfungsausschusses beträgt zwei Jahre; eine 
Wiederbestellung ist möglich. 

 
(2) 1Der Prüfungsausschuss benennt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende und 

eine Stellvertretung. 2Der oder die Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte und beruft die 
Sitzungen des Prüfungsausschusses ein. 3Er oder sie ist befugt, anstelle des Prüfungsausschusses 
unaufschiebbare Entscheidungen und Maßnahmen allein zu treffen. 4Davon unterrichtet er oder 
sie den Prüfungsausschuss unverzüglich. 5Der Prüfungsausschuss kann dem oder der Vorsitzen-
den, dessen oder deren Stellvertretung oder dem Zentralen Prüfungssekretariat widerruflich die 
Erledigung weiterer Aufgaben übertragen. 

 
(3) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder unter Einhaltung einer 

mindestens dreitägigen Ladungsfrist geladen sind und die Mehrheit anwesend und stimmbe-
rechtigt ist; er beschließt mit der Mehrzahl der abgegebenen Stimmen in Sitzungen. 2Stimment-
haltung, geheime Abstimmung und Stimmrechtsübertragung sind nicht zulässig. 3Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des oder der Vorsitzenden den Ausschlag. 4Über die Sitzung ist ein 
Protokoll zu führen, welches Tag und Ort der Sitzung, die Namen der anwesenden Personen, 
die behandelten Gegenstände sowie Anträge, Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis ent-
halten muss. 5Alternativ zu Satz 1 kommt in geeigneten Fällen eine Beschlussfassung im Um-
laufverfahren, auch in elektronischer Form, in Betracht.     

 
(4) 1Der Prüfungsausschuss erlässt die nach dieser Prüfungsordnung erforderlichen Bescheide 

schriftlich mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung. 2Dem oder der Studierenden ist vor 
Erlass einer ihn oder sie beschwerenden Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

 
(5) Das Prüfungssekretariat der Fakultät für Informatik und Data Science unterstützt den Prüfungs-

ausschuss bei der Organisation und Durchführung der Prüfungen. 
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§ 10 
Prüfende und Beisitzende 

 
(1) 1Zu Prüfenden können alle nach dem BayHIG sowie nach der Hochschulprüferverordnung (HSch-

PrüferV) in der jeweils geltenden Fassung zur Abnahme von Hochschulprüfungen Befugte be-
stellt werden. 2Als Beisitzer oder Beisitzerin kann jedes Mitglied der Universität Regensburg her-
angezogen werden, das einen entsprechenden oder vergleichbaren wissenschaftlichen Studien-
gang erfolgreich abgeschlossen hat. 3Die Beisitzer und Beisitzerinnen selbst prüfen nicht. 

 
(2) 1Zum Betreuer oder zur Betreuerin für die Masterarbeit können alle Hochschullehrer und Hoch-

schullehrerinnen gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 und Satz 3 Alt. 1 / Art. 85 Abs. 1 Satz 2 Nr. 
1BayHIG der Universität Regensburg bestellt werden, die der Fakultät für Informatik und Data 
Science angehören. 2Zum Zweitbetreuer oder zur Zweitbetreuerin für die Masterarbeit können 
auf Antrag an den Prüfungsausschuss auch wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 / Art. 85 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BayHIG der Universität Regens-
burg bestellt werden, die der Fakultät für Informatik und Data Science angehören. 3Die Ab-
schlussarbeit darf mit Zustimmung des oder der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses in einer 
Einrichtung außerhalb der Hochschule durchgeführt werden, wenn sie von einem Betreuer oder 
einer Betreuerin der Fakultät für Informatik und Data Science betreut werden kann. 4Bei einem 
interdisziplinären Thema, mit starkem Bezug zu einem in einer anderen Fakultät an der Univer-
sität Regensburg beheimateten Fachgebiet bzw. welches Anwendung außerhalb der Fakultät 
für Informatik und Data Science an einer anderen Fakultät der Universität Regensburg findet, 
kann mit Zustimmung des oder der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses eine Zweitbetreuung 
durch einen Hochschullehrer oder eine Hochschullehrerin der anderen thematisch betroffenen 
Fakultät der Universität Regensburg erfolgen. 

 
(3) 1Scheidet ein prüfungsberechtigtes Mitglied aus der Universität Regensburg aus, so kann der 

Prüfungsausschuss auf dessen Antrag hin beschließen, dass er oder sie noch eine angemessene 
Zeit als Prüfer oder Prüferin tätig ist. 2In der Regel soll die Prüfungsberechtigung bis zu zwei 
Jahre erhalten bleiben. 3Für Professoren und Professorinnen im Ruhestand kann ein längerer 
Zeitraum vorgesehen werden. 

 
(4) Ein kurzfristig vor Beginn der Prüfung aus zwingenden Gründen notwendig werdender Wechsel 

des Prüfers oder der Prüferin ist zulässig. 
 
 

§ 11 
Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, Verschwiegenheitspflicht 

 
(1)  Der Ausschluss von der Beratung und Abstimmung im Prüfungsausschuss sowie von einer Prü-

fungstätigkeit wegen persönlicher Beteiligung bestimmt sich nach Art. 51 Abs. 2 BayHIG. 
  
(2) Die Pflicht der Mitglieder des Prüfungsausschusses, der Prüfer und Prüferinnen, der Prüfungs-

beisitzer und -beisitzerinnen und sonstiger mit Prüfungsangelegenheiten befasster Personen zur 
Verschwiegenheit bestimmt sich nach Art. 26 Abs. 2 BayHIG. 
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§ 12 
Anerkennung und Anrechnung von Kompetenzen 

 
(1) 1Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die in Studiengängen oder durch die erfolgrei-

che Teilnahme an einer Fernstudieneinheit im Rahmen eines Studiengangs an staatlichen oder 
staatlich anerkannten Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland oder in Studiengängen 
an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, so-
wie aufgrund solcher Studiengänge erworbene Abschlüsse sind anzuerkennen, sofern hinsicht-
lich der erworbenen und der nachzuweisenden Kompetenzen keine wesentlichen Unterschiede 
bestehen. 2Gleiches gilt für Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer staatlichen oder staat-
lich anerkannten Hochschule in Bayern im Rahmen von Modul- und Zusatzstudien, an der Vir-
tuellen Hochschule Bayern oder im Rahmen eines Früh- oder Jungstudiums erbracht worden 
sind. 3Die Anerkennung dient der Fortsetzung des Studiums, der Ablegung von Prüfungen, der 
Aufnahme eines weiteren Studiums oder der Zulassung zur Promotion. 

 
(2)  1Kompetenzen, die im Rahmen weiterbildender oder weiterqualifizierender Studien oder außer-

halb des Hochschulbereichs erworben wurden, können angerechnet werden, wenn sie gleich-
wertig sind. 2Außerhalb des Hochschulbereichs erworbene Kompetenzen dürfen höchstens die 
Hälfte der nachzuweisenden Kompetenzen ersetzen. 

 
(3)  1Entspricht bei der Anerkennung und Anrechnung im Ausland erbrachter Studien- und Prüfungs-

leistungen das Notensystem der ausländischen Hochschule nicht § 23, so wird die Note der 
anzurechnenden Prüfungsleistung entsprechend einem universitätsweit geltenden Notenum-
rechnungsschlüssel ermittelt. 2Sofern im Rahmen von Partnerschaftsabkommen mit ausländi-
schen Hochschulen ein Notenumrechnungsschlüssel vereinbart worden ist, ist dieser bindend. 

 
(4)  1Die Anerkennung und Anrechnung von Studienzeiten sowie Studien- und Prüfungsleistungen 

setzt einen schriftlichen Antrag des Bewerbers oder der Bewerberin voraus. 2In der Regel wird 
pro abgeschlossene 30 LP ein Fachsemester angerechnet. 3Der Antrag ist unter Beifügung der 
entsprechenden Unterlagen an den Vorsitzenden oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
zu richten. 4Zu den einzureichenden Unterlagen gehören insbesondere der Modulkatalog, aus 
welchem sich unter anderem die Qualifikationsziele, die Lerninhalte und der Arbeitsumfang er-
geben müssen, sowie das der Bewertung des Moduls zugrundeliegende Notensystem. 5Ein An-
trag auf Anerkennung oder Anrechnung von früheren Studien- und Prüfungsleistungen kann 
nur einmal und zwar innerhalb des ersten Semesters nach (Wieder-)Aufnahme des Studiums an 
der Universität Regensburg gestellt werden. 6Bei späterem Erwerb muss der Antrag innerhalb 
eines Semesters gestellt werden. 7Mit dem Antritt der zu ersetzenden Prüfung ist die Anerken-
nung oder Anrechnung ausgeschlossen. 8Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Aner-
kennung und Anrechnung entscheidet der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses im 
Einvernehmen mit der zuständigen Fachvertretung unter Beachtung von Art. 86 BayHIG. 9Ab-
weichend von Satz 1 werden bei einem Wechsel zwischen einem Studium in Vollzeit, Teilzeit 
oder berufsbegleitendem Studium in dem inhaltsgleichen Studiengang erworbene Studienzei-
ten, Studien- und Prüfungsleistungen von der Universität Regensburg von Amts wegen übertra-
gen. 
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(5) Die Bestimmungen dieser Prüfungs- und Studienordnung gelten nach Maßgabe der nachfolgen-
den Regelungen auch für die nicht von der Fakultät für Informatik und Data Science angebote-
nen Module.  

 
 

§ 17  
Prüfungstermine, Anmeldung zu Modulprüfungen 

 
(1) 1Modulprüfungen werden mindestens einmal in dem Zeitraum, in dem das Modul stattfindet, 

abgehalten. 2Die konkreten Prüfungstermine werden den Studierenden über das elektronische 
Prüfungsverwaltungssystem der Universität Regensburg bekannt gegeben.  

 
(2) 1Die Anmeldung zur Prüfung erfolgt in der Regel über das elektronische Prüfungsverwaltungs-

system der Universität Regensburg. 2Ist eine elektronische Anmeldung nicht möglich, muss in-
nerhalb der Anmeldefrist eine schriftliche Anmeldung beim Prüfer oder bei der Prüferin erfolgen. 

 
 

§ 18  
Schriftliche Modulprüfungen 

 
(1) 1Schriftliche Modulprüfungen können in Form von Klausuren, Projektarbeiten, schriftlichen Aus-

arbeitungen, Hausarbeiten, Fallstudienarbeiten und schriftlichen Hausaufgaben erfolgen. 2Sie 
können auch in Form von Gruppenarbeiten abverlangt werden. 

 
(2) 1Im Rahmen einer Klausur sollen die Studierenden unter Aufsicht nachweisen, dass sie in der 

Lage sind, auf der Basis des erworbenen Wissens und mit den gängigen Methoden des Faches 
in begrenzter Zeit Aufgaben schriftlich zu lösen und Themen zu bearbeiten. 2Wird eine schriftli-
che Prüfung in Form einer Klausur abgehalten, beträgt die Prüfungsdauer mindestens 30 und 
höchstens 240 Minuten. 3Es ist ein Protokoll anzufertigen, in das die Namen des Protokollführers 
oder der Protokollführerin sowie der Prüflinge, Titel, Beginn und Ende der Prüfung aufzunehmen 
sind. 4Der oder die Aufsichtführende hat die Richtigkeit durch Unterschrift zu bestätigen. 5In das 
Protokoll sind alle Vorkommnisse einzutragen, welche für die Feststellung der Prüfungsergeb-
nisse von Belang sein können. 6Das Verlassen des Prüfungsraumes ist nur mit Erlaubnis des oder 
der Aufsichtführenden zulässig.  

 
(3) 1In einer schriftlichen Ausarbeitung soll der Prüfling zeigen, dass er auf Basis einer Präsentation 

zu einem gegebenem Thema/Problem aus dem Gegenstandsbereich des betroffenen Moduls 
einen wissenschaftlichen Beitrag in höchstens sechs Wochen schriftlich ausarbeiten kann. 2Eine 
schriftliche Ausarbeitung ist (ggf. mit Tabellen, Grafiken, Abbildungen etc.) als fortlaufender Text 
zu erbringen. 3Wird eine schriftliche Prüfung in Form einer schriftlichen Ausarbeitung abgehal-
ten, soll diese einen Umfang von fünf bis 40 Seiten aufweisen. 4In einer Projektarbeit soll der 
Prüfling zeigen, dass er ein Forschungsprojekt aus dem Gegenstandsbereich des betroffenen 
Moduls unter der Anwendung erforderlicher Methoden eigenständig in dem festgelegten Zeit-
raum wissenschaftlich bearbeiten und dokumentieren kann. 5Wird eine schriftliche Prüfung in 
Form einer Projektarbeit abgehalten, beträgt die Bearbeitungszeit höchstens ein Semester und 
soll diese einen Umfang zwischen fünf und 25 Seiten aufweisen. 6In einer Hausarbeit soll der 
Prüfling zeigen, dass er ein Thema/Problem aus dem Gegenstandsbereich des betroffenen Mo-
duls mit den erforderlichen Methoden in dem festgelegten Zeitraum wissenschaftlich bearbeiten 
kann. 7Eine Hausarbeit ist (ggf. mit Tabellen, Grafiken, Abbildungen etc.) als fortlaufender Text 
zu erbringen. 8Wird eine schriftliche Prüfung in Form einer Hausarbeit abgehalten, soll diese 
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Wahlaufgaben ist zulässig. 7Die Prüfungsaufgaben müssen zweifelsfrei verständlich sein und zuver-
lässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. 8Der Prüfer oder die Prüferin kann auch einen Pool gleich-
wertiger Prüfungsaufgaben erstellen, aus dem in der Prüfung jeweils unterschiedliche Prüfungsfra-
gen ausgewählt werden. 9Die Auswahl geschieht durch Zufallsprinzip. 10Die Gleichwertigkeit der 
Prüfungsaufgaben muss sichergestellt sein. 
 
(7) 1Die Prüfungsaufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren sind vor der Feststellung des Prüfungsergeb-
nisses darauf zu überprüfen, ob sie gemessen an den Anforderungen des Absatzes 6 fehlerhaft sind. 
2Ergibt die Überprüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, sind diese nachzubewer-
ten oder bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu berücksichtigen. 3In letzterem Fall 
mindert sich die Zahl der zur Ermittlung des Prüfungsergebnisses heranzuziehenden Prüfungsaufga-
ben entsprechend. 4Bei der Bewertung der Prüfung ist von der verminderten Zahl an Prüfungsauf-
gaben auszugehen. 5Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil 
der Studierenden auswirken. 6Bei Prüfungen, die nur teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durch-
geführt werden, gelten die obigen Bestimmungen nur für den im Antwort-Wahl-Verfahren erstellten 
Klausurteil und nur für den Fall, dass dieser Anteil mindestens 20% beträgt. 
 
 

§ 19 
Mündliche Modulprüfungen 

 
(1) 1Mündliche Modulprüfungen können als mündliche Prüfungen oder Präsentationen abgehalten 

werden. 2Sie können als Einzel- oder als Gruppenprüfungen durchgeführt werden. 
 
(2) 1Im Rahmen einer mündlichen Prüfung weisen Studierende nach, dass sie Zusammenhänge des 

Prüfungsgebietes erkennen und Fragestellungen in diese Zusammenhänge einordnen können. 
2Mündliche Prüfungen werden von einem Prüfer oder einer Prüferin und einem Beisitzer oder 
Beisitzerin grundsätzlich in englischer, teilweise in deutscher Sprache durchgeführt. 3Die Prü-
fungsdauer beträgt mindestens 10 und höchstens 60 Minuten. 

 
(3) 1Über die mündliche Prüfung ist ein Protokoll anzufertigen, in das aufzunehmen sind: Ort und 

Zeit sowie Dauer, Gegenstand und Ergebnis der Prüfung, die Namen des Prüfers oder der Prü-
ferin und des Beisitzers oder der Beisitzerin und des Kandidaten oder der Kandidatin sowie be-
sondere Vorkommnisse. 2Das Protokoll wird von dem Prüfer oder der Prüferin und dem Beisitzer 
oder der Beisitzerin unterzeichnet. 3Die Noten für die mündlichen Prüfungsleistungen werden 
von den Prüfenden oder von dem Prüfer oder der Prüferin gemäß § 23 festgesetzt. 

 
(4) 1Im Rahmen einer Präsentation weisen Studierende nach, dass sie ein gegebenes Thema oder 

ein Forschungsprojekt aus dem Gegenstandsbereich des Moduls eigenständig wissenschaftlich 
erschließen und bearbeiten können. 2Absatz 3 gilt entsprechend. 

 
 

§ 20 
Masterarbeit 

 
(1) 1Die Masterarbeit soll in der Regel im vierten Semester angefertigt werden. 2Sie soll zeigen, dass 

der oder die Studierende in der Lage ist, ein Problem aus dem Gebiet der Data Science nach 
wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und seine oder ihre Ergebnisse in angemessener 
Weise sachlich einwandfrei und verständlich darzulegen.  
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1.  die Masterarbeit endgültig nicht bestanden ist, 
2.  eines der erforderlichen Module im Pflichtbereich endgültig nicht bestanden ist, 
3. die im Wahlpflichtbereich zu erwerbenden Leistungspunkte endgültig nicht mehr erwor-

ben werden können, 
4.  die zum Bestehen der Masterprüfung erforderlichen 120 LP wegen Fristablaufs gemäß § 

22 Abs. 2 nicht mehr erbracht werden können. 
 2Hierüber erteilt der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses einen schriftlichen Bescheid, 

der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 
 
 

§ 28 
Zeugnis, Masterurkunde, Diploma Supplement  

 
(1)  1Hat der Kandidat oder die Kandidatin die Masterprüfung bestanden, so erhält er oder sie ein 

Zeugnis, in dem die für das Bestehen der Masterprüfung erforderlichen Leistungen mit den zu-
gehörigen Leistungspunkten und den Noten sowie die Gesamtnote aufgeführt sind. 2Es enthält 
als Datum des Bestehens der Masterprüfung das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungs-
leistung erbracht wurde. 3In dem Zeugnis werden auch das Thema der Masterarbeit, deren Note 
und Leistungspunktzahl ausgewiesen. 4Der Kandidat oder die Kandidatin erhält zudem eine eng-
lischsprachige Übersetzung sowie ein Diploma Supplement in englischer Sprache, welches eine 
Beschreibung der durch diesen Studiengang erworbenen Qualifikation enthält. 5Ferner wird dem 
Kandidaten oder der Kandidatin mit dem Zeugnis ein Auszug seines oder ihres Leistungspunk-
tekontos als Studiennachweis ausgehändigt. 

 
(2) 1Zusätzlich mit dem Zeugnis werden dem Kandidaten oder der Kandidatin die Masterurkunde 

sowie eine englischsprachige Übersetzung mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. 2Darin 

wird die Verleihung des Mastergrades gemäß § 2 Abs. 2 beurkundet. 3Mit Aushändigung der 
Urkunde erhält der Kandidat oder die Kandidatin die Befugnis, den akademischen Grad zu füh-
ren. 

 
(3)  1Das Zeugnis wird von dem oder der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, die Masterurkunde 

vom Dekan oder der Dekanin der Fakultät für Informatik und Data Science unterzeichnet. 2Beide 
Dokumente werden mit dem Siegel der Fakultät versehen. 

 
(4) 1Zusätzlich zum Zeugnis wird auf Antrag eine ECTS-Einstufungstabelle ausgegeben. 2Diese Ta-

belle gibt für jede Stufe der Prüfungsgesamtnote nach § 23 Abs. 3 an, welcher Anteil der Ab-
solventen und Absolventinnen des Studiengangs im Vergleichszeitraum sein Studium mit dieser 
Note abgeschlossen hat. 3Als Vergleichsgruppe werden die Abschlüsse des Studiengangs aus 
den vorangegangenen acht Semestern, jedoch mindestens 30 Abschlüsse herangezogen. 4Für 
die Zuordnung zum jeweiligen Semester ist das Datum der letzten Leistung maßgebend. 5Ist die 
Mindestanzahl an Abschlüssen nicht erreicht, wird die Vergleichsgruppe um je ein Semester 
erweitert, bis dies der Fall ist. 6Für Abschlüsse vor Erreichen der Mindestanzahl an Abschlüssen 
wird auf Antrag im Nachgang eine ECTS-Einstufungstabelle ausgestellt, sobald am Ende eines 
Semesters die Mindestanzahl an Abschlüssen erreicht ist. 7Hierfür wird auch das Semester in die 
Vergleichsgruppe einbezogen, in dem der Abschluss erworben wurde. 8Die Größe der jeweiligen 
Vergleichsgruppe und der zu ihrer Bildung herangezogene Zeitraum sind auszuweisen.    
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Anlage 1 

Eignungsverfahren  
  
1.  Zweck des Verfahrens 

1Die Qualifikation für den Masterstudiengang Data Science setzt neben den Voraussetzungen 
des § 4 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 den Nachweis der Eignung durch ein erfolgreich absolviertes Eig-
nungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 4 nach Maßgabe der folgenden Regelungen voraus. 
2Zweck des Eignungsverfahrens ist es, festzustellen, ob der Bewerber oder die Bewerberin über 
die nachfolgend genannten Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, die einen erfolgreichen Ab-
schluss des Masterstudiengangs Data Science erwarten lassen. 3Die besonderen Qualifikationen 
und Fähigkeiten der Bewerber und Bewerberinnen sollen dem Berufsfeld Data Science entspre-
chen. 4Einzelne Eignungsparameter sind: 
1.1 vorhandene Fachkenntnisse und Fachkompetenzen im Bereich Data Science in Anlehnung 

an den Bachelorstudiengang Data Science der Universität Regensburg; 
1.2 vorhandene Methoden- und Problemlösungskompetenzen, d.h. die Fähigkeit zu wissen-

schaftlicher bzw. grundlagen- und methodenorientierter Arbeitsweise und zur eigenständi-
gen Lösung komplexer Problemstellungen. 
 

2. Verfahren zur Prüfung der Eignung 
  

2.1 Das Verfahren zur Prüfung der Eignung wird halbjährlich durchgeführt. 
  
2.2 Die Anträge auf Zulassung zum Masterstudiengang und zur Durchführung des Eignungsver-

fahrens sind zusammen mit den in Nr. 2.3 genannten, vollständig vorzulegenden Unterlagen 
ausschließlich über das elektronische Bewerbungsportal für das Wintersemester bis zum 1. 
Juni und für das Sommersemester bis zum 1. Dezember an die Universität Regensburg zu 
stellen (Ausschlussfristen). 

  
2.3 Dem Antrag sind beizufügen: 

2.3.1 die in § 4 Abs. 1 Nr. 1 geforderten Nachweise eines qualifizierten Hochschulabschlusses 
oder gleichwertigen Abschlusses mit mindestens sechs Semestern Regelstudienzeit (180 
LP) oder gleichwertigem Studienumfang im Fach Data Science, Informatik oder einem 
anderen qualifizierten Fach nach § 4 Abs. 2 mit der Durchschnittsnote von mindestens 
2,5. Kann zum Bewerbungszeitpunkt das Abschlusszeugnis noch nicht vorgelegt werden, 
so kann der Nachweis über die Qualifikation gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 hilfsweise durch 
einen aktuellen beglaubigten Nachweis über die bisherigen Studien- und Prüfungsleistun-
gen aus dem Studiengang im Umfang von mindestens 138 LP erbracht werden; dieser 
Nachweis muss die sich aus den bisherigen Leistungen ergebende vorläufige Prüfungsge-
samtnote ausweisen. 

2.3.2 das dem Erststudium zugrundeliegende Curriculum, aus dem die jeweiligen Modulinhalte 
und die vermittelten Kompetenzen hervorgehen müssen (z.B. Modulhandbuch, Modulbe-
schreibungen); 

2.3.3 das von der Fakultät für Informatik und Data Science (FIDS) der Universität Regensburg 
und von den Bewerbern und Bewerberinnen vollständig ausgefüllte Formular, in dem die 
Noten, Leistungspunkte, die Semesterwochenstunden und Qualifikationsziele der absol-
vierten und geforderten Studien- und Prüfungsleistungen anzugeben sind; aus diesem 
Dokument wird die Curricularanalyse abgeleitet; 

2.3.4 ein tabellarischer Lebenslauf in englischer Sprache; 


